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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, vom 29. November 2010, ge-

richtet gegen den Bescheid des Finanzamtes Graz-Stadt vom 28. Oktober 2010, betreffend die 

Abweisung des Antrages auf Gewährung der Familienbeihilfe für die Kinder A, B, und C, je-

weils für den Zeitraum vom 1. August 2010 bis 31. Mai 2011, entschieden: 

Der Berufung wird Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird aufgehoben. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheid vom 4. Juni 2012, GZ. RV/0782-G/11, hat der unabhängige Finanzsenat die im 

Spruch genannte Berufung als unbegründet abgewiesen. 

Dieser Bescheid des unabhängigen Finanzsenats wurde vom Verwaltungsgerichtshof mit Er-

kenntnis vom 19. Juni 2013, Zl. 2012/16/0176, wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts aufge-

hoben. 

Somit erweist sich der im Spruch genannte Bescheid des Finanzamtes ebenfalls als inhaltlich 

rechtswidrig, weshalb der Berufung, wie im Spruch geschehen, Folge zu geben war. 

Zur weiteren Begründung wird auf das zitierte Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs ver-

wiesen. 
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